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Erfahrungen



Das Dokument und Umsetzung des Sozialkonzeptes

Das Sozialkonzept – So fing es an (Übersicht)

Start in der Branche 2011/12
‐ Ohne klare gesetzliche Vorgaben, weder für das Dokument noch für die Präventionsschulungen.
‐ In Anlehnung an die Spielbanken und Erfahrungen in den Nachbarstaaten.
‐ Anpassung und Erfahrungsaustausch mit dem wissenschaftlichen Beirat des Sozialkonzeptes.
‐ Diskussion und Austausch innerhalb der Branche (AK‐Prävention).

Im Verlauf der weiteren Jahre
‐ Anforderungen und Anwendungshinweise der Länder entstanden; die Gesetze und Verordnungen wurden 

teilweise überarbeitet. 
‐ Erfahrungen bei der Durchführung führten zu Diskussionen, da die Vorstellungen der Gesetzgeber an manchen 

Stellen nicht mit der Realität in den Unternehmen zusammenpasste.

Weiterentwicklung des Sozialkonzeptes
‐ 1. Überarbeitung 2015 des Sozialkonzeptes
‐ 2. Überarbeitung 2017/2018 avisiert



Was gehört zu dem in §6 GlüStV + den Ländergesetzen/Anwendungshinweisen 
geforderten Sozialkonzept?

Das Sozialkonzept – Anforderungen



Das Dokument

Das Sozialkonzept – Anforderungen

Überarbeitung alle zwei Jahre.
AWI‐Sozialkonzept seit 2012. Erste 
Überarbeitung 2015, die nächste 
2017/18. Ist eine zweijährige 
Überarbeitung sinnvoll?

Unterschiede in den Bundesländern:
11 Fassungen des Sozialkonzeptes insgesamt, davon
9 für die Spielstätten
2 für die Gaststätten



Der Bericht

Das Sozialkonzept – Anforderungen

Ich habe meinen Bericht 
gemacht!!!!

… und das interessiert wen nochmal?

NRW, Rh.‐Pf., Hessen & Schleswig‐Holstein 
haben inzwischen gesonderte Fassungen.

Zeitraum: jährlich bzw. alle zwei Jahre, 
je nach Ländervorgabe.



Die Informationsflyer

Das Sozialkonzept – Anforderungen



Aushänge & Hinweise

Das Sozialkonzept – Anforderungen

Nur für Baden‐Württemberg:



Das Sozialkonzept – Anforderungen

Wer muss geschult werden?

Warum muss geschult werden?

Wie lange dauert die Schulung?

Wodurch werden die Schulungen geregelt?

Wie oft muss die Schulung wiederholt werden?

Freiwillige Zusatzschulung (Qualifizierung) 
zum Beauftragten für das Sozialkonzept, 
Prävention, Jugend‐ und Spielerschutz.

Es gibt bis heute keine einheitlichen Verfahren.



Qualität oder kostengünstig?

Das Sozialkonzept – Anforderungen

Wonach sollte ein Schulungsanbieter ausgewählt werden?

‐ Qualifikation der Dozenten
‐ Seriosität und Glaubwürdigkeit der Ansprechpartner
‐ Berichte des Personals, das dort geschult wurde
‐ Anerkennung der Schulungsanbieter durch Behörden, je 

nach Bundesland
‐ In einigen Bundesländern „Art“ der Anbieter

Wonach sollte ein Schulungsanbieter nicht ausgewählt werden?

‐ Nicht nach dem günstigsten Preis!

Präventionsschulungen als Bestandteil des Sozialkonzeptes im Bundesgebiet



Wie ist sie zu handhaben?

Das Sozialkonzept – Die lokale Sperrdatei – je nach Bundesland

Wenn ein Spielgast den Wunsch äußert, sich sperren lassen zu wollen.

Wann kommt die lokale Sperrdatei 
zum Einsatz?

1. Spielgast bittet um eine Selbstsperre.
2. Servicekraft händigt ihm das Sperrformular aus.
3. Servicekraft informiert Spielgast über Hilfemöglichkeiten.
4. Servicekraft informiert, dass die Sperre für jede 

Konzession einzeln gestellt werden muss.
5. Er füllt die Formulare aus und gibt sie ihr wieder.
6. Servicekraft händigt ihm die Bestätigung der Sperre aus.
7. Servicekraft hinterlegt sie so, dass die Antragsformulare 

nicht von anderen Spielgästen gelesen werden können.
8. Servicekraft hindert den Spielgast durch Abgleich mit 

den gesperrten Spielern daran, die Spielstätte nach der 
vollzogenen Sperre wieder zu betreten.

In Hessen gibt es OASIS …



Das Sozialkonzept – Die Servicekraft

Die Servicekraft führt die die 
Formulare des Sozialkonzeptes



Der Unternehmer

Das Sozialkonzept

Großes Unternehmen Mittleres Unternehmen Kleine Unternehmen

Prävention wird als Abteilung o. 
ä. in das Unternehmen 
integriert.

Präventionsbeauftragte 
kümmern sich um diesen 
Bereich im Unternehmen.

Betreiber oder 
Mitarbeiter „machen den 
Bereich mit“.

Wem fällt es am leichtesten, wem am schwersten, Prävention und 
Spielerschutz in seinem Unternehmen umzusetzen?



Das Sozialkonzept – Bilanz nach fünf Jahren

Bilanz nach fünf Jahren

Es gibt Unternehmer, die bezogen auf Prävention und den Spielerschutz

‐ trotz einheitlicher Vorgaben unterschiedlich an das Thema herangehen
‐ das Thema sehr ernst nehmen.
‐ es als wichtiges Thema mit ausreichendem Engagement betreiben.
‐ es als Fleißaufgabe gegenüber ihrem Ordnungsamt ansehen.
‐ sehr verängstigt gegenüber den Behörden agieren und alles richtig 

machen wollen.
‐ überfordert sind mit den Dokumenten und Verpflichtungen 

(Spielerschutz aber schon immer intuitiv betrieben haben).
‐ überfordert sind, weil sie der deutschen Sprache nicht mächtig sind.
‐ keine Ahnung und kein Interesse haben, aber Ruhe vor „den Ämtern“ 

haben wollen.

Dennoch gehen sie alle mit problematisch spielenden Gästen – jeder auf seine 
Weise und nach seinen Möglichkeiten  – um.



Das Sozialkonzept – Bilanz nach fünf Jahren

Thesen

‐ Einige Unternehmen benötigen oft mehr und ganz konkrete Unterstützung bei 
der Umsetzung in die Praxis.

‐ Eine besondere Zielgruppe sind Menschen mit Migrationshintergrund und 
geringen Sprachkenntnissen.

‐ Eine weitere Gruppe sind Unternehmer, die nicht in den Verbänden organisiert 
sind. Sie verfügen oftmals über unzureichendes Wissen und können 
dementsprechend den Spieler‐ und Jugendschutz nur unzureichend umsetzen.

‐ Die Gastronomie wird zukünftig eine größere Rolle spielen.



Das Sozialkonzept – Bilanz nach fünf Jahren

Was ist zu tun?

‐ Gebetsmühlenartig immer wieder die 
Inhalte des Sozialkonzeptes wiederholen.

‐ Aufklärung als Daueraufgabe, inkl. 
Schulungen.

‐ Gesetzliche Vorgaben (Veränderungen) 
und wissenschaftliche Erkenntnisse im 
Blick behalten und an die Verbände 
kommunizieren.

‐ Gastronomieaufstellungen im Blick 
behalten.

Was kann der Unternehmer tun?

‐ Mitglied in den Verbänden werden, um mehr 
Unterstützung zu erhalten (Veranstaltungen, 
Informationen, Mitgliederversammlungen).

‐ Die Leitsätze der DAW zum Jugend‐ und 
Spielerschutz ernst nehmen, umsetzen & 
leben.

‐ Kontakt zu den regionalen Beratungsstellen 
und dem Hilfesystem ausbauen bzw. 
intensivieren.



Das Sozialkonzept

Fazit & Ausblick

‐ Es ist bereits sehr viel passiert, dennoch bleibt das Sozialkonzept ein fortlaufender Prozess.
‐ Spielerschutz und Prävention haben Eingang in die Unternehmerschaft gefunden.
‐ Die Maßnahmen werden zusehends professionalisiert & umgesetzt.
‐ Präventionsschulungen & Sozialkonzepte werden als Selbstverständlichkeit angenommen.
‐ In Dienstbesprechungen in den Unternehmen sind das Sozialkonzept & die Maßnahmen mehr 

und mehr ein festes Thema.
‐ Die Arbeit ist auch ein Erfolg, denn das Sozialkonzept  bildet als Dokument die Grundlage für 

die Zertifizierungskriterien.

Hier müssen wir weiterarbeiten, denn  

Ein bundesweit einheitliches Sozialkonzept, praxistauglich!

Wir wollen diesen manchmal doch recht 
mühsamen Weg weitergehen!



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Das Sozialkonzept


